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Die Regionalkommission Nord
beschlieft:

l. Ubernahme der beschlossenen mittleren Werte / Festsetzung der Vergiitung

Fur den Bereich der Regionalkommission Nord werden die mittleren Werte, die im Be-
schluss der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 5. Juni 2025 zur
,Anderung Anmerkungen 30 und 31 Anhang B der Anlage 33 AVR* enthalten sind, in
derselben Hohe und zu denselben Zeitpunkten als neue Werte festgesetzt.

Il Inkrafttreten
Dieser Beschluss tritt zum 1. Juli 2025 in Kraft.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Der Beschluss beinhaltet die Erhohung der in den Anmerkungen 30 und 31 genannten Zulagen
auf jeweils mindestens 180,00 Euro.

Basis der im Beschluss enthaltenen Verweise ist die in der Bundeskommission am 5. Juni 2025

beschlossene Beschlussvorlage zur Erhéhung der Zulagen. Die Regionalkommission ist fur die
Festlegung der Héhe der Vergutungsbestandteile zustandig, § 13 Abs. 3 Satz 1 AK-Ordnung.

Osnabrick, den 18.Juni 2025

gez.
Werner Negwer
Vorsitzender der Regionalkommission Nord

* % %

Regionalkommission Nord
der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V.


http://www.caritas.de/

	der Regionalkommission Nord
	am 18. Juni 2025 in Osnabrück

